
 

 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

1. Die Anmeldung zur Teilnahme an Veranstaltungen (Lehrgänge/Seminare) erfolgt schriftlich oder in Textform  
(z. B. E-Mail) auf einem besonderen Anmeldeformular. Sofern nicht ausdrücklich die Belegung von 
Teilveranstaltungen zugelassen wird, kann die Anmeldung nur für Veranstaltungen insgesamt erfolgen. 
Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges und nur bis zum Anmeldeschluss 
berücksichtigt. Mit Zugang der Teilnahmebescheinigung in Schrift- oder Textform kommt der Vertrag zustande. 
 

2. Mit der Anmeldung geht der/die Teilnehmende einen Vertrag ein. Meldet ein Unternehmen Personen an, nimmt 
das anmeldende Unternehmen die Funktion einer teilnehmenden Person ein. Die Teilnahme wird 
Teilnehmenden schriftlich bestätigt. Damit erhalten auch die Allgemeinen Teilnahmebedingungen im 
Vertragsverhältnis Gültigkeit.   

 
3. Die Veranstaltungsgebühren sind mit Zugang der Anmeldebestätigung und dem Erhalt der Rechnung sofort 

fällig. Die Teilnahme ist erst nach Eingang der Bezahlung der Veranstaltungsgebühren auf unserem 
Geschäftskonto verbindlich. 

 
4. Der/die Teilnehmende kann ihre Anmeldung für die Veranstaltung ohne Angabe von Gründen zurückziehen. 

 
5. Erfolgt die Absage im Zeitraum bis zu 10 Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn, so hat der/die Teilnehmende 

eine Stornogebühr in Höhe von 35% zu zahlen. Die Teilnahmegebühren fallen in voller Höhe an, wenn die 
Absage in kürzerem Zeitraum erfolgt oder der/die Teilnehmende zum Veranstaltungsbeginn nicht erscheint. 

 
6. Bei Langzeitlehrgängen hat der/die Teilnehmende die Möglichkeit jederzeit zurück zu treten. Das Entgelt für den 

laufenden Lehrgangszeitraum lt. Lehrgangsplan ist in voller Höhe zu entrichten.  
 

7. Die Handwerkskammer Service GmbH ist berechtigt aus wichtigem Grund, z.B. bei Zahlungsverzug, 
nachhaltiger Störung der Veranstaltung, Urheberrechtsverletzung, vorsätzlicher Zerstörung oder Beschädigung 
von Einrichtungsgegenständen oder Ausbildungsobjekten fristlos zu kündigen. In diesem Fall richtet sich der 
finanzielle Anspruch an den/die Teilnehmende. 

 
8. Die Handwerkskammer Service GmbH ist berechtigt, Veranstaltungen wegen höherer Gewalt, bei Ausfall des 

Dozenten oder bei ungenügender Beteiligung abzusagen. Sie ist verpflichtet, den Teilnehmenden unverzüglich 
zu informieren. Bereits gezahltes Entgelt wird erstattet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch entsteht 
durch die Absage nicht. 

 
9. Urheberrecht: Sämtliche Lehrgangsunterlagen und verwendete Computersoftware sind urheberrechtlich 

geschützt und dürfen ohne vorherige Zustimmung des Urheberrechtsinhabers nicht, auch nicht auszugsweise, 
vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. 

 
10. Datenerfassung: Die personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail, Telefonnummer, 

Rechnungsanschrift und ggf. weitere Ansprechpersonen) der Teilnehmenden werden ausschließlich zur 
Abwicklung der jeweiligen Veranstaltung gespeichert und verwendet, es sei denn, der/die Teilnehmende hat 
einer weiteren Verwendung zugestimmt. 

 
11. Salvatorische Klausel: Im Fall der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Bedingungen bleibt die Wirksamkeit 

der übrigen unberührt. 
 

12. Gerichtsstand ist Würzburg 
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